Gesetzentwurf der SPD für ein Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzverbände (TierschutzVMG Hessen)
Drs. 18/4376
Im Hessischen Landtag beraten am 14.09.2011 in Erster Lesung.
Für die SPD die tierschutzpolitische Sprecherin Dr. Judith Pauly-Bender, MdL:


Wiesbaden, den 14.09.2011

Anrede

Die SPD Landtagsfraktion möchte die Fraktionen dieses Hauses dazu anregen, sich das Projekt Tierschutzverbandsklage und Tierschutzbeteiligung bei wichtigen Verwaltungs- und Gesetzgebungsakten zur gemeinsamen hessischen Angelegenheit zu machen.

Ein vernünftiges Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände führt nicht nur mittelfristig und langfristig zu einer effektiveren Umsetzung des Tierschutzgesetzes. Mit der Anlage von Mitwirkungsrechten des Tierschutzes im Rahmen von Genehmigungsverfahren vernünftig konstruiert, ist es ein Beitrag zur Interessenbefriedung innerhalb eines Bundeslandes, das wie ganz besonders Hessen ein Wirtschafts- und Forschungsstandort ist. 

Alle Fachleute der Fraktionen wissen, dass zwischenzeitlich drei Länder über entsprechende Gesetze verfügen: nach Bremen folgte das Saarland, zuletzt trat das entsprechende Gesetz in NRW in Kraft.  Diskutiert am Gegenstand wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, andere Länder werden folgen.

Eins steht jedoch für alle Länder fest, ob sie ein Gesetz haben oder nicht: 
Die tragende Botschaft des Gesetzesprojektes wird die Mitte der Gesellschaft und die Köpfe der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung nur erreichen, wo es gelingt, zwei Dinge zugunsten des Tierschutzes auszuscheiden, nämlich die übliche Parteienkonkurrenz und ebenso das unselige Klischee von guten Tierschützern auf der einen und bösen Tierhaltern oder Tiernutzern auf der anderen Seite.

Anrede, auch wir in Hessen  als Volksvertreter unterschiedlicher Parteien sollten uns vor Augen führen – der Tierschutz ist in der Mitte der Gesellschaft.

· Ein CDU-Kollege aus Nordrhein-Westfalen zitiert zu Recht aus Anlass der Debatte um ein Tierschutzverbandsklagegesetz das Grundsatzprogramm der CDU, das da lautet: „Der Respekt vor der gesamten Schöpfung verpflichtet uns zu einem verantwortungsvollen Verhalten gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Der Schutz der Tiere ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir setzen uns dafür ein, Tiere artgerecht zu halten und sie als Teil der Schöpfung zu achten und zu schützen.“  

· Meine Damen und Herren, wir alle sind eingeladen zu einer vielteiligen Veranstaltungsserie der evangelischen Kirche in der Landeshauptstadt, die in diesem Herbst und Winter in vier interdisziplinären Foren Tierschutzpositionen und die moralische Verantwortung der Gesellschaft austarieren will.

· Und gehen wir in die Fläche Hessens, sprechen wir mit den Aktiven in den Veterinärämtern, sprechen wir mit den Fachleitern der Mittelbehörden, sprechen wir mit der Landestierärztekammer, sprechen wir mit den Tierschutzbeauftragten der Universitäten und denen der forschenden Firmen und sprechen wir mit den Produzenten oder Verarbeitern tierischer Lebensmittel: Mit sehr viel Fachlichkeit wird um den Tierschutz gerungen und die Erwartungen gehen an die verantwortliche Politik auch unserer Landesebene.

Wie viel tatsächlich umgesetzt werden kann von den Inhalten des Bundestierschutzgesetzes entscheidet sich
in der Fläche der Tierschutzüberwachung, 
im gegenseitigen Voneinanderwissen,
in der Sprachfähigkeit zwischen Tierschutz und Tiernutzung, 
in der Bereitschaft zum Interessenausgleich, letztlich in der Auflösung unproduktiver Konfrontationen rund um den Tierschutz.

Es ist dem aufgeklärten Wirtschafts- und Forschungsstandort ganz und gar unangemessen, gut meinende und seriöse Tierschützer auf die Straße, in die Internetforen zu treiben.

Deshalb bringen wir mit unserem dem nordrhein-westfälischen Gesetz nachgebauten Gesetzentwurf das Stichwort Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für seriöse Tierschutzverbände in unsere gemeinsame Diskussion.

Und mit der Einbringung bitten wie Sie alle, sehr verehrte Kollegen und Kolleginnen, dass wir es in Hessen, im zuständigen Ausschuss und in diesem Parlament tunlichst anders machen sollten, als die Nordrhein-Westfalen in ihrer parlamentarischen Auseinandersetzung um die Tierschutzverbandsklage.

Während der Zuschauer dort tatsächlich den Eindruck erhalten konnte, dass sich Regierung und Opposition  auf Kosten der Tiere und des Tierschutzes in einander verkeilt hatten, bot sich im Saarland ein anderes, unseres Erachtens sachangemesseneres Bild: die Parteien,  Regierungsfraktionen und Opposition, haben sich zu einer gemeinsamen Position durchgerungen und ihr Verbandsklagerecht zusammen verabschiedet! Dem Regierungsentwurf dreier politischer Kräfte hat die Opposition zugestimmt.

Zum Schluss noch die Bemerkung, dass unsere Einbringung auch die widerholten Apelle der hessischen Tierschutzbeauftragten tätig unterstützen soll. An vielen Stellen ihrer Berichte der letzten Jahre, zuletzt übrigens auch am Thema Qualzucht,  am Thema Schwanzkupieren, am Thema Schnäbelkürzen, an der Praktikabilität des Zirkuszentralregisters, hat sie uns allen vor Augen geführt, an welchen Stellen es darauf ankommt, den Tierschutz mit Interventionsrechten auszustatten und im Notfall Verwaltungs- und Rechtsakte gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Und das braucht der Tierschutz grundsätzlich und eben auch ganz konkret im Verwaltungsvollzug der zuständigen Stellen in Hessen: 

Das vorhandene Bundestierschutzgesetz bietet dann einen guten und ausreichenden Schutz, wenn endlich nicht nur einseitig  gegen seine Anwendung geklagt werden kann. 
Die zahllosen tierfreundlichen Bürger und Bürgerinnen Hessens, ob beruflich, verbandlich, kirchlich oder anderweitig für Tierrechte engagiert, haben es verdient, dass wir einen Weg schaffen, das Gehör des Tierschutzes in unserer Gesellschaft größer zu machen. 

[bookmark: _GoBack]Darum geht es uns, nicht um mehr, Anrede, aber auch nicht um weniger.
 


